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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
System zur Aufnahme und zum Transport von Lasten,
welche an einer anderen Einrichtung befestigt oder zu
befestigen ist. Bei dieser Einrichtung kann es sich um
eine stationäre oder bewegliche Einrichtung handeln,
wobei es sich bei der beweglichen Einrichtung beispiels-
weise um einen vertikal bewegbaren Hubschlitten eines
Flurförderzeugs handeln kann.
[0002] Derartige Vorrichtungen zur Aufnahme von
Lasten können beispielsweise in ein Flurförderzeug in-
tegriert oder als Anbaugerät ausgebildet sein, das an ei-
ner Einrichtung wie einem Gabelstapler befestigt oder
zu befestigen ist. Sie weisen meist zwei oder mehr zu-
einander bewegliche Lastaufnahmeelemente auf, die
beispielsweise die Form zweier zueinander beweglicher
Gabelzinken haben können. Diese Beweglichkeit der
Gabelzinken wird durch entsprechend ausgebildete Ver-
stellvorrichtungen erreicht und ermöglicht es den Anwen-
dern, die Gabelzinken an die Breite eines aufzunehmen-
den Gegenstandes bzw. an darin befindliche Ausneh-
mungen, in welche die Gabelzinken eingreifen, anzupas-
sen.
[0003] In vielen Fällen können die Lastaufnahmeele-
mente nicht nur aufeinander zu und voneinander weg
bewegt werden, sondern auch beide parallel und gleich-
zeitig in die gleichen Richtung bewegt werden, um eine
ungenaue Anfahrt mit dem Flurförderzeug ohne Manöv-
rieren mit dem gesamten Fahrzeug ausgleichen zu kön-
nen. Diese Seitenschubbewegung wird von den gleichen
Antriebselementen ermöglicht wie die Bewegung von
Lastaufnahmeelementen aufeinander zu und voneinan-
der weg. Die jeweiligen Verstellvorrichtungen werden da-
bei vom Bediener des Flurförderzeuges vom Arbeitsplatz
aus betätigt, ohne dass er dazu absteigen muss.
[0004] Da derartige lastaufnehmende Vorrichtungen
meistens in relativ rauen Umgebungen intensiv im Ein-
satz sind, ist die Robustheit der Konstruktion ein wichti-
ges Anforderungskriterium. Die aufzunehmende Last
kommt immer direkt mit der Vorrichtung in Berührung
und ausstehende Teile der Last oder ein zu raues Auf-
nehmen der Last können zu Beschädigungen führen.
[0005] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 10
2011 002 433 (A1) ist eine Vorrichtung zum Transport
von Lasten bekannt, die zwei Lastaufnahmeelemente
umfasst, die jeweils an horizontal beweglichen Gleitar-
men angebracht sind, die durch Antriebselemente relativ
zueinander bewegbar sind, wobei die Gleitarme an we-
nigstens einem Gleitführungskörper gelagert sind und
durch die Antriebselemente entlang einem Gleitfüh-
rungskörper bewegbar sind. Die Lastaufnahmeelemente
sind zusätzlich jeweils an beweglichen Führungsarmen
angebracht, die an einer Führungsschiene geführt sind,
wobei der Gleitführungskörper und die Führungsschiene
durch zwei Verbindungselemente miteinander verbun-
den und voneinander beabstandet sind. Die Antriebse-
lemente sind teilweise im Innern des Gleitführungskör-

pers angeordnet und die Gleitarme sind beweglich inner-
halb des Gleitführungskörpers geführt, wobei der Gleit-
führungskörper einen Längsschlitz aufweist, durch den
ein Verbindungsabschnitt des Gleitarms aus dem Gleit-
führungskörper herausragt und mit einem Lastaufnah-
meelement verbunden ist. Bei Betrieb der Vorrichtung
liegt der größte Teil des jeweiligen Antriebselementes
innerhalb des Gleitführungskörpers. Der Gleitführungs-
körper umgreift somit wenigstens teilweise sowohl die
Antriebselemente als auch die Gleitarme, so dass diese
vorteilhaft geschützt in einem Gleitführungskörper unter-
gebracht sind, der gleichzeitig zur Führung der Gleitarme
dient. Beschädigungen und ein Ausfall des Flurförder-
zeugs kann damit reduziert werden und die Wartungs-
kosten bleiben somit gering. Gleichzeitig kann die Vor-
richtung kompakt ausgeführt werden, um so auch eine
gute Sicht vom Bediener zu den Lastaufnahmeelemen-
ten zu gewährleisten und kostengünstig hergestellt wer-
den zu können. Nachteilig an dieser Konstruktion ist,
dass zwei Gleitführungskörper übereinander liegen und
den freien Querschnitt für die Durchsicht eines Bedieners
eines Flurförderfahrzeugs durch die Vorrichtung trotz der
Kompaktheit der Konstruktion dennoch einschränken.
Darüber hinaus müssen die Lastaufnahmeelemente, d.
h. die Gabelzinken, spezielle Aufnahmen für die Antrieb-
selemente für die Seitenschubbewegung aufweisen. Mit
anderen Worten können keine Standardgabelzinken an
der Vorrichtung montiert werden.
[0006] Aus der internationalen Patentanmeldung WO
2016 / 205 376 A1 ist eine Gabelpositionierungsanord-
nung zum Montieren an einem Hubwagen bekannt. Die
Vorrichtung weist einen ersten Gabelpositionierer und
einem zweiten Gabelpositionierer auf, wobei die Gabel-
positionierer mit einem Gabelrahmen verbunden sind.
Der erste Gabelpositionierer ist im wesentlichen spiegel-
bildlich zu dem zweiten Gabelpositionierer aufgebaut.
Jeder Gabelpositionierer umfasst ein Rohr mit einem in-
neren Hohlraum, in dem ein Kolben und ein Träger an-
geordnet sind, die beide mit einer Stange gekoppelt sind.
Der Kolben und der Träger sind beide in gleitendem Kon-
takt mit dem Rohr. Jeder Gabelpositionierer hat einen
Gabelhalter, der außerhalb des Rohres angeordnet ist,
wobei der Gabelhalter mit dem Träger durch einen
Schlitz in dem Rohr gekoppelt ist. Der mit dem Gabel-
halter gekoppelte Teil des Trägers befindet sich zwi-
schen einer ersten Trägerbuchse und einer zweiten Trä-
gerbuchse. Durch den Gabelrahmen baut die Gabelpo-
sitionierungsanordnung recht groß, wobei der freie
Quesrschnitt zwischen den Gabelpositionierern und da-
mit die Durchsichtmöglichkeit für einen Bediener eines
Flurförderfahrzeugs, an dem die Gabelpositionierungs-
anordnung angebracht ist, verkleinert wird.
[0007] Aus der internationalen Patentanmeldung WO
2014/122147 A1 ist eine Vorrichtung gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 bekannt. Die Vorrichtung um-
fasst wenigstens zwei Lastaufnahmeelemente, die je-
weils an horizontal beweglichen Gleitarmen angebracht
sind, die durch mindestens zwei Antriebselemente relativ
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zu einander und als Seitenschub parallel in gleicher Rich-
tung horizontal in oder entgegen der x-Richtung beweg-
bar sind, wobei die Gleitarme an einer gemeinsamen
oberen Gleitführung gelagert sind und die Lastaufnah-
meelemente an einer gemeinsamen Führungsschiene in
y-Richtung unterhalb der Gleitführung geführt sind, wo-
bei die mindestens zwei Antriebselemente für die hori-
zontale Bewegung der Lastaufnahmeelemente relativ zu
einander als bewegliche Gleitarme ausgebildet sind und
die mindestens zwei Antriebselemente über eine Kolben-
stange mit jeweils einem Anschlusskopf verbunden sind
und für die Parallelbewegung der Lastaufnahmeelemen-
te in gleicher Richtung die mindestens zwei Antriebsele-
mente über einen gleichzeitigen Antrieb der Anschluss-
köpfe gemeinsam in horizontaler Richtung in oder ent-
gegen der x-Richtung bewegt werden.
[0008] Aus der europäischen Offenlegungsschrift EP
0 314 207 A1 eine Gabeleinheit, die an dem am Stirnende
eines Hubstaplers feststehenden Plattenglied ange-
bracht und in Bezug auf diese Platte seitwärts verscho-
ben werden kann und bei der die Position der Gabeln in
Bezug auf einen Tragrahmen eingestellt werden kann.
Die Gabeleinheit umfasst einen mit dem unteren und
dem oberen Rand eines am Stirnende eines Gabelstap-
lers angebrachten Plattenglieds in Eingriff stehenden
Rahmens und nimmt mehrere Gabeln aufnimmt, wobei
der Rahmen in einer im Wesentlichen zum Plattenglied
parallelen Richtung mittels eines zwischen dem Platten-
glied und dem Rahmen wirkenden hydraulischen Zylin-
der verschieblich ist, wobei der Rahmen ein Paar vertikal
beabstandete und sich quer erstreckende obere und un-
tere, durch ein Paar beabstandeter vertikaler Seitenteile
fest miteinander verbundene Stützträger aufweist, von
denen der obere Stützträger im Wesentlichen eine um-
gekehrte U-Form hat, um auf einer am oberen Rand des
Plattenglieds befestigten Achse verschieblich zu sein,
wobei die Gabeln jeweils einen sich vertikal erstrecken-
den Schenkelabschnitt im Wesentlichen in derselben
Ebene wie der Rahmen und einen sich horizontal erstre-
ckenden Zinkenabschnitt haben und die unteren Enden
der Schenkelabschnitte längs des unteren Stützträgers
des Rahmens verschieblich sind, während die oberen
Enden der Schenkelabschnitte zur Verhinderung einer
Verschwenkung des Schenkelabschnitts um den unte-
ren Stützträger hinter einem Vorsprung des oberen
Stützträgers liegen, um so die Hin- und Herbewegung
der Gabeln längs des unteren Stützträgers zu ermögli-
chen, und wobei zwischen dem oberen Stützträger und
den oberen Enden der Schenkelabschnitte Mittel zur Ver-
hinderung einer Verschiebung zwischen dem oberen
Stützträger und den Gabeln vorgesehen sind.
[0009] Auch bei den beiden letzten aufgeführten Leh-
ren aus dem Stand der Technik ist zumindest der freien
Querschnitt für die Durchsicht eines Bedieners des Flur-
förderfahrzeugs, an dem die Vorrichtung montiert ist, ein-
geschränkt.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vor-
richtung zur Aufnahme von Lasten bereitzustellen, wel-

che die aus dem Stand der Technik bekannte Vorrichtung
dahingehend verbessert, dass gleichzeitig Standardlast-
aufnahmeelemente benutzbar sind und der freie Quer-
schnitt für die Durchsicht eines Bedieners des Flurför-
derfahrzeugs, an dem die Vorrichtung montiert ist, ma-
ximiert ist, wobei die Vorrichtung kompakt baut und eine
geringe Konstruktionstiefe aufweist. Eine weitere Aufga-
be der Erfindung ist es, ein System zur Aufnahme und
zum Transport von Lasten für eine Montage an beweg-
lichen oder stationären Einrichtungen anzugeben.
[0011] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen des unabhängigen
Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Vorrichtung ergeben sich aus den Unteransprüchen
2-18. Die weitere Aufgabe wird durch ein System gemäß
Anspruch 19 gelöst. Eine vorteilhafte Weiterbildung des
Systems ergibt sich aus Anspruch 20.
[0012] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Auf-
nahme und zum Transport von Lasten ist an einer be-
weglichen oder stationären Einrichtung montiertbar. Da-
bei kann eine bewegliche Einrichtung beispielsweise ein
Flurförderfahrzeug, wie ein Gabelstapler, sein. Eine sta-
tionäre Einrichtung kann beispielsweise eine stationäre
Hubvorrichtung sein. Die Vorrichtung umfasst wenigs-
tens ein erstes Führungsprofil, wobei mindestens zwei
Lastaufnahmeelemente an dem ersten Führungsprofil
montiertbar sind, wobei die mindestens zwei Lastaufnah-
meelemente durch jeweils mindestens ein Antriebsele-
ment relativ zueinander oder parallel zueinander in
Längsrichtung des ersten Führungsprofils bewegbar
sind. Über eine Bewegung relativ zueinander kann der
Abstand der Lastaufnahmeelemente voneinander ver-
ändert werden. Eine Bewegung parallel zueinander stellt
eine sogenannte Seitenschubbewegung dar, über die
beispielsweise ein Gabelstaplerbediener eine Last auf-
nehmen oder absetzen kann, ohne mit dem Gabelstapler
exakt rangieren zu müssen, indem er Aufnahmepunkte
einer Last, die zwar dem Abstand der Lastaufnahmee-
lemente entsprechen, aber nicht exakt an den Positionen
der Lastaufnahmeelemente liegen, mit den Lastaufnah-
meelementen trotzdem anfahren kann.
[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass das erste Führungsprofil ein
Hohlprofil aufweist und in dem erstenFührungsprofil ein
Antriebselement wenigstens teilweise im Inneren des
Führungsprofils integriert ist, wobei eine Mitnahmeplatte
mit dem Antriebselement wirkverbunden ist und in dem
Führungsprofil auch die Führung der Mitnahmeplatte
mindestens teilweise integriert und gelagert ist, wobei
das Antriebselement und die Führung der Mitnahmeplat-
te auf einer Achse liegen, wobei das erste Führungsprofil
einen Längsschlitz aufweist, durch den die Halterung der
Mitnahmeplatte herausragt, wobei jeweils ein Lastauf-
nahmeelement mit einer Mitnahmeplatte wirkverbindbar
ist. Durch die Lage des Antriebselements im Inneren des
ersten Führungsprofils sind die Antriebselemente gegen
äußere Einflüsse gut geschützt. Die Lastaufnahmeele-
mente können einfach in die Mitnahmeplatten eingesetzt
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werden, so das Standardlastaufnahmeelemente wie bei-
spielsweise Standardgabelzinken verwendbar sind, die
trotzdem seitliche Bewegungen relativ zueinander oder
auch parallel zueinander ausführen können. Durch die
Integration der Führung und Lagerung der Mitnahmeplat-
te in das erste Führungsprofil ist die Baugröße der Vor-
richtung minimiert und der Querschnitt für den Durchblick
eines Bedieners eines Flurförderfahrzeugs maximiert.
Das erste Führungsprofil bildet dabei das tragende Kon-
struktionselement. Mit anderen Worten trägt das erste
Führungsprofil die mindestens zwei Lastaufnahmeele-
mente. Eine weitere Tragekonstruktion ist nicht erforder-
lich, wodurch die erfinderische Vorrichtung überaus kom-
pakt baut und eine geringe Konstruktionstiefe aufweist.
[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist die
Vorrichtung zusätzlich zu dem ersten Führungsprofil ein
im Wesentlichen parallel zu dem ersten Führungsprofil
angeordnetes zweites Führungsprofil auf, wobei die Füh-
rungsprofile über wenigstens ein im Wesentlichen senk-
recht zu den Führungsprofilen angeordnetes Verbin-
dungselement voneinander beabstandet miteinander
verbunden sind. Das wenigstens eine Verbindungsele-
ment kann mit den Führungsprofilen eine Rahmenkons-
truktion bilden, womit die Vorrichtung als Anbaugerät
auswechselbar an z.B. einem Gabelstapler montiert wer-
den kann. In einer anderen Ausführungsform bilden ver-
tikal angeordnete Mastwangen, die direkt in dem Hub-
gerüst des Flurförderzeuges gelagert sind, zwei Verbin-
dungslemente und gemeinsam mit den beiden Füh-
rungsprofilen einen die Vorrichtung stabilisierenden
Rahmen. Das zweite Führungsprofil kann ebenso wie
das erste Führungsprofil ein Hohlprofil aufweisen, wobei
ein Antriebselement wenigstens teilweise im Inneren
auch des zweiten Führungsprofils integriert sein kann,
wobei auch mit diesem Antriebselement eine Mitnahme-
platte wirkverbunden sein und in auch dem zweiten Füh-
rungsprofil die Führung einer Mitnahmeplatte mindes-
tens teilweise integriert und gelagert sein kann, wobei
auch hier das Antriebselement und die Führung der Mit-
nahmeplatte auf einer Achse liegen, wobei zumindest
auch das zweite Führungsprofil einen Längsschlitz auf-
weist, durch den die Halterung einer Mitnahmeplatte he-
rausragt. Das zweite Führungsprofil kann dabei die Last-
aufnahmeelemente mit tragen.
[0015] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn jedes
Antriebselement einerseits mit einer Antriebseinheit und
andererseits mit einer Mitnahmeplatte wirkverbindbar ist.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
mindestens ein Antriebselement eine Spindel, beispiels-
weise eine Kugelumlaufspindel, auf.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist mindestens ein Antriebselement einen Fluid-
zylinder, beispielsweise einen Hydraulik- oder einen
Pneumatikzylinder, auf.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Antriebseinheit einen Hydromotor auf.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Antriebseinheit einen Elektromotor auf.

[0020] Eine Antriebseinheit treibt eine oder zwei An-
triebselemente an. Beispielsweise kann die Antriebsein-
heit mittig in einem Führungsprofil, beispielsweise in dem
ersten Führungsprofil, angeordnet sein und zwei Antrieb-
selemente, die zu beiden Seiten der Antriebseinheit in
Richtung des Führungsprofil angeordnet sind, antreiben.
Dies kann über ein Getriebe oder auch direkt erfolgen.
Sind die Antriebseinheit und die beiden Antriebselemen-
te, die mit den beiden Mitnahmeplatten wirkverbunden
sind, in nur einem Führungsprofil angeordnet, so dient
das zweite Führungsprofil nur zur Stützung und Führung
der Lastaufnahmelemente. Dies kann direkt oder auch
indirekt über die Mitnahmepaltten geschehen. Es ist aber
auch denkbar, beisspielsweise durch eine größere und
stabilere Ausgestaltung des ersten Führungsprofils auf
ein zweites Führungsprofil verzichten zu können.
[0021] In einer alternativen Ausführungsform weisen
beide Führunsprofile jeweils ein Antriebselement auf.
Dabei können beide Führungsprofile eine Antriebsein-
heit aufweisen. Ebenso denkbar ist, dass nur ein Füh-
rungsprofil eine Antriebseinheit aufweist oder auch auch
kein Führungsprofil eine Antriebseinheit aufweist. In die-
sem Fall ist der Antrieb der Mitnahmeplatten über Fluid-
zylinder mit Kolben und Kolbenstangen möglich, wobei
als Fluid beispielsweise Druckluft oder Hydraulikflüssig-
keit denkbar ist, die von einem zentralen System, bei-
spielsweise dem Hydraulikaggregat eines Flurförder-
fahrzeugs, an dem die Vorrichtung montiert ist, zur Ver-
fügung gestellt wird.
[0022] Vorzugsweise wird eine Antriebseinheit in Form
eines Hydromotors oder eines Elektromotors in Kombi-
nation mit einem rotierbaren Element, beispielsweise ei-
ner Spindel, als Antriebselement verbaut. Dabei können
beispielsweise Kugelumlaufspindeln oder Gewindespin-
deln zum Einsatz kommen. Ein Hydromotor oder auch
ein Elektromotor ist vorteilhaft für den Antrieb eines ro-
tatorisch bewegbaren Antriebselements oder auch für
den parallelen Antrieb zweier rotatorisch bewegbarer An-
triebslemente einsetzbar. Sind zwei rotatorisch beweg-
bare Antriebselelente mit nur einer Antriebseinheit ver-
bunden, kann über die Zwischenschaltung eines Getrie-
bes, insbesondree eines schaltbaren Getriebes, zwi-
schen die Antriebseinheit und zumindest einem Antrieb-
selement dessen Bewegungsrichtung umgekehrt wer-
den, während das zweite Antriebselement in gleicher
Richtung weiter rotiert. Dadurch ist eine gegenläufige Be-
wegung der Mitnahmeplatten zueinander beziehungs-
weise auseinander ebenso wie die gleichsinnige Bewe-
gung der Mitnahmeplatten in Form einer Seitenschub-
bewegung möglich.
[0023] Werden zwei Antriebseinheiten verbaut, so
kann auf die Zwischenschaltung eines Getriebes für die
beiden Bewegungsarten der Mitnahmeplatten in Relati-
on zueinander verzichtet werden. Bei einer solchen Aus-
führungsform ist auch die Kombination von unterschied-
lichen Antriebseinheiten denkbar. Ebenso ist die Kombi-
nation unterschiedlicher Antriebselemente, beispiels-
weise einer Spindel und eines Linearzylinders, beispiels-
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weise eines Fluidzylinders in Form eines Pneumatik-
oder eines Hydraulikzylinders, vorstellbar.
[0024] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Vorrich-
tung ist dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
eine erste und das wenigstens eine zweite Führungspro-
fil über zwei im Wesentlichen zu den Führungsprofilen
senkrecht angeordnete Verbindungselemente vonein-
ander beabstanded miteinander verbunden sind. Damit
bilden die Führungsprofile mit den Verbindungselemen-
ten einen Rahmen, der die Stabilität der Vorrichtung ma-
ximiert.
[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Vorrichtung weisen die Längsschlitze des we-
nigstens einen ersten und des wenigstens einen zweiten
Führungsprofils zueinander hin. Durch die vorteilhafte
Art der Anordnung der Längsschlitze zueinander weisen
das erste und das zweite Führungsprofil einen maxima-
len Abstand zueinander auf, was den freien Querschnitt
für den Durchblick eines Bedieners eines Flurförderfahr-
zeugs weiter maximiert.
[0026] In einer alterntaiven Ausführungsform weisen
die Führungsschlitze nach vorne, d.h. in Richtung der
Lastaufnahmeelemente beziehungsweise in Fahrtrich-
tung des Flurförderfahrzeugs.
[0027] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die
beiden Führungsprofile im Wesentlichen horizontal über-
einander angeordnet sind, sodass sich das erste Füh-
rungsprofil oberhalb des zweiten Führungsprofils und
sich der Längsschlitz des zweiten Führungsprofils an der
Oberseite des zweiten Führungsprofils in Richtung des
ersten Führungsprofils befindet, wobei der Längsschlitz
des zweiten Führungsprofils über ein mit der Mitnahme-
platte mitbewegtes Schutzelement, zum Beispiel eine
Leiste, abgeschlossen wird. Die horizontale Anordnung
der Führungsprofile übereinander ist die übliche Anord-
nung für den Anbau der Vorrichtung beispielsweise an
einen Gabelstapler. Bei dieser Anordnung weist der
Längsschlitz des unteren, zweiten Führungsprofils nach
oben. Durch das mit der Mitnahmeplatte mit bewegte
Schutzelement wird dieser Längsschlitz nach oben ge-
schlossen, so dass die Verschmutzungsgefahr minimiert
ist. Die Längsschlitze weisen eine dem maximalen Ver-
fahrweg der Mitnahmeplatten entsprechende Länge auf.
[0028] Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn die Antriebselemente fluidbetriebene Zylinder mit
jeweils einem Zylindergehäuse und einer Kolbenstange
aufweisen, wobei Befestigungsmittel und Führungsmittel
für die jeweilige Mitnahmeplatte in das jeweilige Zylin-
dergehäuse zumindest teilweise integriert sind. Üblicher-
weise wird an einen Gabelstapler druckbeaufschlagtes
Hydrauliköl zur Verfügung gestellt, sodass es vorteilhaft
ist, die Antriebselemente als Hydraulikzylinder auszufüh-
ren.
[0029] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn Zy-
lindergehäuse und Führung der jeweiligen Mitnahme-
platte einteilig ausgeführt sind. Dabei wird das Hydrau-
liköl wdurch einen Anschlußkopf durch zwei Kanäle in
der mit dem Anschlußkopf verbundenen Kolbenstange

zum Zylindergehäuse geführt.
[0030] Durch die Integration der Befestigungs- und
Führungsmittel für die Mitnahmeplatten in das Zylinder-
gehäuse werden Bauteile eingespart und die Baugröße
weiter minimiert, wodurch der freie Querschnitt für den
Durchblick eines Flurförderfahrzeugs Bedieners weiter
maximiert wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass die An-
schlüsse zum Hydraulikzylinder über einen
Anschlußkopf direkt neben einander liegen, was den Auf-
wand für den hydraulischen Anschluß minimiert.
[0031] Ebenso sind auch Pneumatikzylinder als An-
triebselement vorstellbar. Die Erfindung umfasst aber
auch andere Antriebselemente, wie besispielsweise
elektrische Antriebselemente.
[0032] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weisen die Führungsprofile einen im Wesentlichen
rechteckigen Außenquerschnitt mit einem in Achsrich-
tung des jeweiligen Führungsprofils ausgerichteten im
Wesentlichen runden Hohlraum auf. Der im Wesentli-
chen rechteckige Außenquerschnitt erhöht die Stabilität
des Führungsprofils und erleichtert den Anbau der Last-
aufnahmeelemente. Der im Wesentlichen rund ausge-
führte Hohlraum erleichtert die Montage fluidbetriebener
Zylinder, die üblicherweise einen im Wesentlichen run-
den äußeren Querschnitt aufweisen. In einer alternativen
Ausführungsform aknn der Hohlraum auch einen ande-
ren, beispielsweise rechteckingen oder ovalen, Quer-
schnitt aufweisen.
[0033] In einer allternativen Ausführungsform ist der
Zylinder in dem jeweiligen Führungsprofil tiefgebohrt.
[0034] Die Führungsprofile können ein Aufnahmeprofil
für die Hakenaufhängung der Lastaufnahmemittel auf-
weisen. Die Lastaufnahmelelemente können an dem
oberen Führungsprofil eingehängt werden, wobei sie von
dem oberen Führungsprofil getragen und von dem unte-
ren Fürhungsprofil gestützt werden.
[0035] Weiterhin ist es von Vorteil, dass die Längs-
schlitze so gebildet sind, dass sie die Mitnahmeplatten
in vertikaler Position halten und ein Wegdrehen verhin-
dert wird.
[0036] Dazu können die Längsschlitze beispielsweise
Führungen für die Mitnahmeplatten aufweisen. Dies
kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die
Halterung der jeweiligen Mitnahmepaltte als quaderför-
mige Erhöhung fest mit dem jeweiligen Zylindergehäuse
verbunden ist und durch den jeweiligen Längsschlitz des
jeweiligen Führungsprofils ragt, wobei die Abmessungen
der quaderförmigen Erhöhung und die breite des jewei-
ligen Längsschlitzes so aufeinander abgestimmt sind,
dass sich die quaderförmige Erhöhung senkrecht zur
Seitenschubreicht an den Seitenwänden des jeweiligen
Längsschlitzes abstützen können. Es können hier zu-
sätzlich Verschleißelemente angebracht werden.
[0037] In einer vorteilhaften Ausführungsform umgreift
zumindest ein Führungsprofil das in seinem Inneren an-
geordente Antriebselement zu mehr als zur Hälfte. Es
hat es sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn
beide Führungsprofile das jeweilige Antriebselement zu
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mehr als zur Hälfte umgreifen. Weiterhin hat es sich als
besonders vorteilhaft hat herausgestellt, wenn der Um-
greifungsgrad zumindest eines Fürhungsprofils mehr als
75% beträgt. Durch die Umgreifung des Antriebslements
durch das Führungsprofil liegt das Antriebselement ge-
schützt in dem Führungsprofil und wird von diesem so
gehalten, dass es auch bei großer Kraftaufbringung nicht
ausbiegen oder ausknicken kann.
[0038] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird jede Mitnahmeplatte über das Antriebselement
in einem Führungsprofil angetrieben und zusätzlich von
dem anderen Führungsprofil mit geführt, wodurch die
Stabilität der Gesamtkonstruktion erhöht wird.
[0039] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist jede Mitnahmeplatte ein Aufnahmeprofil für
die Aufnahme des Lastaufnahmemittels auf, wobei das
Aufnahmeprofil an die Breite des Lastaufnahmemittels
anpassbar ist. Durch Anpassen der Breite des Aufnah-
meprofils der Mitnahmeplatte an die Breite des Lastauf-
nahmemittels können verschiedene Lastaufnahmemit-
tel, beispielsweise verschieden breite Gabelzinken, an
die Vorrichtung montiert werden, was die Flexibilität im
Betrieb erhöht. Die Anpassung der Breite des Aufnah-
meprofils der jeweiligen Mitnahmeplatte kann beispiels-
weise dadurch geschehen, dass das Aufnahmeprofil als
U-Profil ausgebildet ist, wobei das U-Profil geteilt mit ei-
nem festen und einem austauschbaren Teil ausgeführt
ist, wobei das feste und das austauschbare Teil lösbar
miteinander verbindbar, beispielsweise miteinander ver-
schraubbar, sind und unterschiedliche breite austausch-
bare Teile vorgesehen sind.
[0040] Ein erfinderisches System zur Aufnahme und
zum Transport von Lasten für eine Montage an beweg-
lichen oder stationären Einrichtungen umfasst mindes-
tens ein Lastaufnahmeelement und die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung.
[0041] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Sys-
tems weist das erste Führungsprofil an einer seiner Au-
ßenseiten ein Aufnahmeprofil mit einer vorstehenden
Leiste auf, wobei das mindestens eine Lastaufnahmee-
lement mittels eines spiegelbildlich zum Aufnahmeprofil
gearbeiteten Einhängeprofils in das Aufnahmeprofil ein-
hängbar ist, wobei das Einhängeprofil ein Gleitstück auf-
weist, dass an der vorstehenden Leiste des Aufnahme-
profils anliegt, wenn das Lastaufnahmeelement in das
Aufnahmeprofil eingehängt ist. Durch das Gleitstück wird
die Reibung bei der seitlichen Verstellung des Lastauf-
nahmeelements minimiert, wodurch für die seitliche Ver-
stellung des Lastaufnahmeelemente weniger Energie
benötigt wird und der Verschleiß minimiert wird.
[0042] Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweck-
mäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen und der nachfolgenden Darstel-
lung bevorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Ab-
bildungen.
[0043] Von den Abbildungen zeigt:

Fig. 1 eine dreidimensionale Vorderansicht eines

Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Systems mit Lastaufnahmeelementen in einer
Engstellung

Fig. 2 eine dreidimensionale Vorderansicht eines
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Systems mit nur einem eingehängten Lastauf-
nahmeelement in einer Außenstellung

Fig. 3 eine dreidimensionale Rückansicht eines Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Systems mit Lastaufnahmeelementen in einer
Außenstellung

Fig. 4 Seitenschnitt eines erfindungsgemäßen Sys-
tems

Fig. 5 Schnitt von oben durch das zweite Führungs-
profil

Fig. 6 dreidimensionlae Darstellung eines Antriebse-
lements mit Mitnahmeplatte

Fig. 7 dreidimensionlae Darstellung einer weiteren
Ausführungsform eines Antriebselements mit
Mitnahmeplatte

Fig. 8 eine dreidimensionale Vorderansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Systems mit nur einem eingehängten
Lastaufnahmeelement

Fig. 9 dreidimensionlae Darstellung einer weiteren
Ausführungsform eines Antriebselements mit
Mitnahmeplatte

[0044] Fig. 1 zeigt eine dreidimensionale Vorderan-
sicht eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Systems 100 mit Lastaufnahmeelementen 191,192
in einer Engstellung. In ein erstes, oberes Führungsprofil
120 sind zwei Gabelzinken 191,192 eingehangen. Die
Gabelzinken 191,192 stützen sich an einem zweiten, un-
teren Führungsprofil 130 ab. Das erste Führungsprofil
120 das zweite Führungsprofil 130 sind parallel zuein-
ander angeordnet und durch zwei vertikale Verbindungs-
elemente 140 voneinander beabstandet rahmenartig
miteinander verbunden. Die Lastaufnahmeelemente
190,191 sind mit Mitnahmeplatten 120,135 verbunden,
die ihrerseits über Antriebselemente 121,131 horizontal
relativ zueinander oder parallel zueinander in Längsrich-
tung der Führungsprofile 120, 130 bewegbar sind. Die
beiden Führungsprofile 120, 130 weisen jeweils ein Hohl-
profil auf, wobei in jedem Führungsprofil 120, 130 jeweils
ein Antriebselement 121, 131 im Inneren des jeweiligen
Führungsprofils 120, 130 integriert ist. Jedes Führungs-
profil 125, 135 weist einen Längsschlitz 122, 132 auf,
durch den die Halterung der jeweiligen Mitnahmeplatte
125, 135 herausragt. Der zweite Längsschlitz 132 in dem
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zweiten, unteren Führungsprofil 130 ist nach oben ge-
richtet und damit anfällig für anfallende Verunreinigun-
gen. Ein mit der zweiten Mitnahmeplatte 135 mit beweg-
tes Schutzelement 150 in Form einer Leiste schließt die-
sen zweiten Längsschlitz 132 nach oben ab und verhin-
dert damit Verschmutzungen des Hohlraums in dem
zweiten Führungsprofil 130.
[0045] Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale Vorderan-
sicht eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Systems 100 mit dem zweiten Lastaufnahmeele-
ment 192, das an dem ersten Führungsprofil eingehängt
ist und sich in einer Außenstellung, d.h. in maximal aus
der Mitte der Vorrichtung 110 herausgefahrenen Stellung
befindet. Die zweite Mitnahmeplatte 135 ist leer, so dass
das Aufnahmeprofil 136 in der zweiten Mitnahmeplatte
135 erkennbar ist. Das Aufnahmeprofil 136 besteht in
dieser Ausführungsform aus einem U-förmigen Profil,
dessen Breite so bemessen ist, dass beiden Schenkels
des U die verwendeten Lastaufnahmeelemente 191,192
teilweise umschließen können. Die Mitnahmeplatten
125, 135 stellen die Verbindung des Seitenschuban-
triebs mit den Gabelzinken 191, 192 her. Durch die Form
des Aufnahmeprofils 126, 136 können Standardgabel-
zinken 191, 192 verwendet werden.
[0046] Fig. 3 zeigt eine dreidimensionale Rückansicht
eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Systems 100 mit Gabelzinken 191, 192 in einer Außen-
stellung. In dieser Ansicht sind die Führungsmittel 121
e, 131 e zu erkennen. Die Führungsmittel 121 e, 131 e
weisen einerseits die jeweilige Halterung der jeweiligen
Mitnahmeplatte 126, 136 in Form einer quaderförmigen
Erhöhung an dessen jeweiligen, der Austrittsseite der
jeweiligen Kolbenstange 121 c, 131 c gegenüberliegen-
den Ende des jeweiligen Zylindergehäuses 121 b, 131 b
auf, die durch die Längsschlitze 122, 132 in Richtung der
jeweiligen Mitnahmeplatte 125, 135 ragen, wobei die
Längsschlitze 122, 132 so gestaltet sind, dass sie die
quaderförmigen Erhöhungen in senkrechter Richtung
zur Bewegungsrichtung stützen und führen. Dazu liegt
das jeweilige Antriebselement 121, 131 mit der Führung
der jeweiligen Mitnahmeplatte 125, 135 auf einer Achse.
[0047] Fig. 4 zeigt eine Seitenschnitt eines erfindungs-
gemäßen Systems 100. Die Vorrichtung 110 weist ein
erstes, oberes Einhängeprofil 111 und ein zweites, un-
teres Einhängeprofil 112 auf, mit dem die Vorrichtung
110 an eine bewegliche oder stationäre Einrichtungen,
wie beispielsweise ein Flurförderfahrzeugs, montiertbar
ist, indem sie in ein entsprechendes Gegenprofil bei-
spielsweise eines vertikal beweglichen Hubschlitten ei-
nes Gabelstaplers eingehangen wird. In der gezeigten
Ausführungsformen ist das erste Einhängeprofil 111 fest
mit der Vorrichtung 100 beispielsweise durch Schweißen
verbunden. Demgegenüber ist das zweite Einhängeprofil
112 an die Vorrichtung 100 angeschraubt, so das die
Vorrichtung 100 zunächst mittels des ersten Einhänge-
profils 111 an das Gegenprofil eines Hubschlitten ange-
hangen werden kann und anschließend das zweite Ein-
hängeprofil 112 angeschraubt werden kann, so dass die

Vorrichtung in Fahrtrichtung des Gabelstaplers fest mit
dem Hubschlitten verbunden ist und beispielsweise nach
dem Absetzen einer Last beim Zurückziehen nicht kip-
peln kann. In der Figur ist die zweite Gabelzinke 192 zu
erkennen, die mit ihren Einhängeprofilen in 195 an dem
ersten Aufnahmeprofil 127 des ersten Führungsprofils
120 und dem zweiten Aufnahmeprofil 137 des zweiten
Führungsprofils 130 eingehangen ist. Weiterhin ist die
erste Mitnahmeplatte 125 im Schnitt dargestellt. Die
zweite Mitnahmeplatte 135 ist mit einer Schraube als Be-
festigungsmittel 121 d über eine quaderförmige Erhö-
hung mit dem ersten Antriebselement 121 des ersten
Führungsprofils 120 verbunden, wobei die quaderförmi-
ge Erhöhung mit dem ersten Längsschlitz 122 das erste
Führungsmittel 121 e bildet. Weiterhin ist in Fig. 4 das
zweite Führungsprofil 130 zu erkennen, dass das zweite
Zylindergehäuse 131 b und die zweite Kolbenstange 131
c aufweist. Weiterhin ist der zweite Längsschlitz 132 zu
erkennen sowie die Leiste 150, die als Schutzelement
den zweiten Längsschlitz 132 abdeckt. Beide Führungs-
rofile 120, 130 umgreifen das in seinem Inneren ange-
ordente Antriebselement 121, 131 zu ca. 90%. Durch die
Umgreifung des Antriebslements 121, 131 durch das
Führungsprofil 120, 130 liegt das Antriebselement 121,
131 geschützt in dem Führungsprofil 120, 130 und wird
von diesem so gehalten, dass es auch bei großer Kraft-
aufbringung nicht ausbiegen oder ausknicken kann.
[0048] Fig. 5 zeigt einen Schnitt von oben durch das
zweite Führungsprofil 130. Der Anschlußkopf 131 f ist
fest verbunden mit dem Rahmen und die zweite Kolben-
stange 131 c ist mit dem Anschlußkopf 131 f verbunden.
Das Hydrauliköl läuft durch über zwei Kanäle durch die
zweite Kolbenstange 131 c einmal zu der Bodenseite
des Kolbens (Lastaufnahmemittel bewegen sich ausein-
ander) und einmal zu der Stangenseite des Kolbens in
dem zweiten Zylindergehäuse 131 b (Lastaufnahmemit-
tel bewegen sich auf einander zu). Das zweite Führungs-
mittel 131 e ist mit dem beweglichen zweiten Zylinder-
gehäuse 131 b verbunden. Zwischen dem zweiten An-
triebselement 131 und dem zweiten Führungsprofil 130
sind Gleitelemente (nicht gezeigt) montiert. Das erste
Führungsprofil 120 ist analog aufgebaut.
[0049] Fig. 6 zeigt eine dreidimensionlae Darstellung
eines Antriebselements 121,131 mit einer Mitnahmeplat-
te 125,135. Zu erkennen ist die Kolbenstange 121 c, 131
c, die fix in dem Führungsprofil 120, 130 (nicht darge-
stellt) montiert ist, wobei das Zylindergehäuse 121 b, 131
b beweglich ist. An dem Zylindergehäuse 121 b, 131 b
ist die Mitnahmeplatte 125, 135 über die quaderförmige
Erhöhung als Halterung mittels Schrauben als Befesti-
gungsmittel 121 d, 131 d befestigt. Die Mitnahmeplatte
125, 135 weist ein U-förmiges Aufnahmeprofil 126, 136
auf. Der Anschlußkopf 121 f, 131 f ist fest mit der Kob-
lenstange 121 d, 131 c verbunden und trägt die Hydrau-
likanschlüsse 200. Weiterhin weist der Anschlußkopf 121
f, 131 f ein Befestigungsmittel 121 g, 131 g in Form einer
Aufnahmebohrung für einen Bolzen zur Befestigung an
dem Führungsprofil 120, 130 auf.
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[0050] Fig. 7 zeigt eine dreidimensionlae Darstellung
einer weiteren Ausführungsform eines Antriebselements
121,131 mit einer Mitnahmeplatte 125,135. Im Gegen-
satz zu der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform sind
die Mitnahmeplatten 125, 135 an einem Gleitarm 121 h,
131 h befestigt, der durch die jeweilige Kolbenstange 121
c, 131 c angestrieben wird.
[0051] Fig. 8 zeigt eine dreidimensionale Vorderan-
sicht eines alternativen Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Systems 100 mit dem zweiten Lastauf-
nahmeelement 192, das an dem ersten Führungsprofil
eingehängt ist. Die zweite Mitnahmeplatte 135 ist leer,
so dass das Aufnahmeprofil 136 in der zweiten Mitnah-
meplatte 135 erkennbar ist. Das Aufnahmeprofil 136 be-
steht auch in dieser Ausführungsform aus einem U-för-
migen Profil, dessen Breite so bemessen ist, dass beiden
Schenkels des U die verwendeten Lastaufnahmeele-
mente 191,192 teilweise umschließen können. Die Mit-
nahmeplatten 125, 135 stellen die Verbindung des Sei-
tenschubantriebs mit den Gabelzinken 191, 192 her.
Durch die Form des Aufnahmeprofils 126, 136 können
Standardgabelzinken 191, 192 verwendet werden. In
dem in Fig. 8 dargestellten Ausführungsbeispiel wird jede
Mitnahmeplatte 125, 135 über das jeweilige Antriebse-
lement 121, 131 in einem Führungsprofil 120, 130 ange-
trieben und zusätzlich von dem anderen Führungsprofil
130, 120 mit geführt, wobei sowohl der erste Längsschlitz
122 als auch der zweite Längsschlitz 132 nach vorne, d.
h. in Ausdehungsrichtung der Lastaufnahmeelemente
191, 192, gerichtet ist. Die jeweiligen Mitnahmeplatten
125, 135 müssen aber nicht von dem jeweiligen anderen
Führungsprofil 120, 130 mitgeführt werden, sondern kön-
nen auch nur von einem Führungsprofil 120, 130 geführt
werden. Weiterhin ist auch eine Ausführungsform vor-
stellbar, bei denen entweder beide Längsschlitze 122,
132 nach oben, d.h. in den horizontalen Teilen der Last-
aufnahmeelemente 191, 192 entgegengesetzte Rich-
tung weisen. Als weitere Ausführungsform ist auch ein
erdfindungsgemäßes System 100 vorstellbar, bei dem
der erste Längsschlitz 122 nach unten in Richtung des
zweiten Führungsprofils 130 und der zweite Längsschlitz
132 nach oben in Richtung des ersten Fürhungsprofils
120 weist. Auch eine hierzu umgekehrte Anordnung der
Führungsschlitze 122, 132 ist vorstellbar.
[0052] Fig. 9 zeigt eine dreidimensionlae Darstellung
einer weiteren Ausführungsform eines Antriebselements
121 mit Mitnahmeplatten 125, 136. Im Gegensatz zu den
in Fig. 6 und 7 dargestellen Antriebelementen befinden
sich in der in Fig. 9 dargestelllten Ausführungsform das
erste und das zweite Antriebselement in einer Ebene und
können daher in einem Führungsprofil (nicht in der Fig.
dargestellt) verbaut sein. Zwischen dem ersten Antrieb-
selement 121 und dem zweiten Antriebselement 131 be-
findet sich eine Antriebseinheit 160. Diese Antriebsein-
heit 160 kann beispielsweise ein Elektro- oder oder ein
Fluidmotor, beispielsweise ein Hydromotor, sein. In die-
sem Ausführungsbeispiel treibt die Antriebseinheit 160
sowohl das erste Antriebselement 121, als auch das

zweite Antriebselement 131 rotatorisch an. Als Antrieb-
selemente 121, 131 sind Spindeln, beispielsweise Ku-
gelumlauf- oder Gewindespindeln, verbaut. Über die An-
triebselemente 121, 131 werden Gleitarme 121 h, 131 h
bewegt, an denen die Mitnahmepaltten 125, 135 befes-
tigbar sind. In der Antriebseinheit kann ein Getriebe in-
tegriert sein (in der Fig. nicht gezeigt), das schaltbar ist
und den Drehsinn eines Antriebselements 121, 131 um-
kehren kann, so dass sowohl eine Seitenschubbewe-
gung, bei der die Mitnahmeplatten 125, 135 parallel und
in gleicher Richtung bewegt werden, als auch eine ge-
gensinnige Bewegung der Mitnahmeplatten 125, 135,
wie es für die Anpassung des Abstands der Lastaufnah-
meelemente 191, 192 (in der Fig. nicht dargestellt) erfor-
derlich ist, möglich ist.

Bezugszeichenliste:

[0053]

100 System zur Aufnahme und zum Transport von
Lasten

110 Vorrichtung zur Aufnahme und zum Transport
von Lasten

111 erstes Einhängeprofil der Vorrichtung
112 zweites Einhängeprofil der Vorrichtung
120 erstes Führungsprofil
121 erstes Antriebselement
121 a erster Fluidzylinder
121 b erstes Zylindergehäuse
121 c erste Kolbenstange
121 d erstes Befestigungsmittel
121 e erstes Führungsmittel
121 f erster Anschlußkopf
121 g erstes Befestigungsmittel
121 h erster Gleitarm
121 i erste Spindel
122 erster Längsschlitz
125 erste Mitnahmeplatte
126 Aufnahmeprofil in der ersten Mitnahmeplatte
127 erstes Aufnahmeprofil
130 zweites Führungsprofil
131 zweites Antriebselement
131 a zweiter Fluidzylinder
131 b zweites Zylindergehäuse
131 c zweite Kolbenstange
131 d zweites Befestigungsmittel
131 e zweites Führungsmittel
131 f zweiter Anschlußkopf
131 g zweites Befestigungsmittel
131 h zweiter Gleitarm
131 i zweite Spindel
132 zweiter Längsschlitz
135 zweite Mitnahmeplatte
136 Aufnahmeprofil in der zweiten Mitnahmeplatte
137 zweites Aufnahmeprofil
140 Verbindungselement
150 Schutzelement, Leiste
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160 Antriebseinheit
191 erstes Lastaufnahmeelement, erste Gabelzin-

ke
192 zweites Lastaufnahmeelement, zweite Gabel-

zinke
195 Einhängeprofil
200 Hydraulikanschluß

Patentansprüche

1. Vorrichtung (110) zur Aufnahme und zum Transport
von Lasten für eine Montage an einer beweglichen
oder stationären Einrichtung, umfassend wenigs-
tens ein erstes Führungsprofil (120), wobei mindes-
tens zwei Lastaufnahmeelemente (191, 192) an dem
ersten Führungsprofil (120) montiertbar sind, wobei
die mindestens zwei Lastaufnahmeelemente (191,
192) durch jeweils mindestens ein Antriebselement
(121, 131) relativ zueinander oder parallel zueinan-
der in Längsrichtung des ersten Führungsprofils
(120) bewegbar sind, wobei das erste Führungsprofil
(120) ein Hohlprofil aufweist und in dem ersten Füh-
rungsprofil (120) ein Antriebselement (121, 131) we-
nigstens teilweise im Inneren des ersten Führungs-
profils (120) integriert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Mitnahmeplatte (125, 135) mit einem Antrieb-
selement (121,131) wirkverbunden ist und in dem
ersten Führungsprofil (120) auch die Führung der
Mitnahmeplatte (122, 135) mindestens teilweise in-
tegriert und gelagert ist, wobei das Antriebselement
(121, 131) und die Führung der Mitnahmeplatte (125,
135) auf einer Achse liegen, wobei das erste Füh-
rungsprofil (120) einen Längsschlitz (122) aufweist,
durch den die Halterung der Mitnahmeplatte (125,
135) herausragt, wobei jeweils ein Lastaufnahmee-
lement (191,192) mit einer Mitnahmeplatte (125,
135) wirkverbindbar ist, wobei das erste Führungs-
profil (120) die mindestens zwei Lastaufnahmele-
mente (191,192) trägt.

2. Vorrichtung (110) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung zusätzlich zu dem ersten Füh-
rungsprofil (120) ein im Wesentlichen parallel zu
dem ersten Führungsprofil (120) angeordnetes
zweites Führungsprofil (130) aufweist, wobei die
Führungsprofile (120, 130) über wenigstens ein im
Wsentlichen senkrecht zu den Führungsprofilen
(120, 130) angeordnetes Verbindungselement (140)
voneinander beabstandet miteinander verbunden
sind.

3. Vorrichtung (110) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Antriebselement (121, 131) einerseits
mit einer Antriebseinheit (160) und andererseits mit

einer Mitnahmeplatte (125, 135) wirkverbindbar ist.

4. Vorrichtung (110) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Antriebselement (121, 131) ei-
ne Spindel aufweist.

5. Vorrichtung (110) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Antriebselement (121, 131) ei-
nen Fluidzylinder (121 a, 131a) aufweist.

6. Vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinheit (160) einen Hydromotor
aufweist.

7. Vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinheit (160) einen Elektromotor
aufweist.

8. Vorrichtung (110) nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass nur ein Führungsprofil (120, 130) ein Antrieb-
selement (121, 131) aufweist.

9. Vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass beide Führungsprofile (120, 130) jeweils ein
Antriebselement (121, 131) aufweisen.

10. Vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine erste Führungsprofil
(120) und das wenigstens eine zweite Führungspro-
fil (130) über zwei im Wesentlichen zu den Führungs-
profilen (120, 130) senkrecht angeordnete Verbin-
dungselemente (140) voneinander beabstanded
miteinander verbunden sind.

11. Vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 9 oder
10,
dadurch gekennzeichnet,
dass beide Führungsprofile (120, 130) jeweils einen
Längsschlitz (122, 132) aufweisen, wobei die Längs-
schlitze (122, 132) zueinander hinweisen.

12. Vorrichtung (110) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Führungsprofile (120, 130) im We-
sentlichen horizontal übereinander angeordnet sind,
sodass sich das erste Führungsprofil (120) oberhalb
des zweiten Führungsprofils (130) und sich der zwei-
te Längsschlitz (132) des zweiten Führungsprofils
(130) an der Oberseite des zweiten Führungsprofils
(130) in Richtung des ersten Führungsprofils (120)
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befindet, wobei der zweite Längsschlitz (132) des
zweiten Führungsprofils (130) über ein mit der zwei-
ten Mitnahmeplatte (135) mitbewegtes Schutzele-
ment (150) abgeschlossen wird.

13. Vorrichtung (110) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eines der Antriebselemente (121,
131) einen fluidbetriebenen Zylinder (121 a, 131 a),
aufweisend ein Zylindergehäuse (121 b, 131 b) und
eine Kolbenstange (121 c, 131 c), aufweist, wobei
Befestigungsmittel (121 d, 131 d) und Führungsmit-
tel (122 d, 132 d) für die von dem Antriebselement
(121, 131) angetriebene Mitnahmeplatte (125, 135)
in das Zylindergehäuse (121 b, 131 b) zumindest
teilweise integriert ist.

14. Vorrichtung (110) nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Führungsprofil (120, 130) einen
im Wesentlichen rechteckigen Außenquerschnitt mit
einem in Achsrichtung ausgerichteten im Wesentli-
chen runden Hohlraum aufweist.

15. Vorrichtung (110) nach einem der vorhergehnden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Längsschlitz (122, 132) des ein Antriebse-
lement (121, 131) aufweisenden Führungsprofils
(125, 135) so gebildet ist, dass er die Mitnahmeplatt
(125, 135) in vertikaler Position hält und ein Wegd-
rehen der Mitnahmeplatte (125, 135) verhindert wird.

16. Vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 9-14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Mitnahmeplatte (125) über das erste
Antriebselement (121) in dem ersten Führungsprofil
(120) angetrieben und zusätzlich von dem zweiten
Führungsprofil (130) mit geführt wird und die zweite
Mitnahmeplatte (135) über das zweite Antriebsele-
ment (131) in dem zweiten Führungsprofil (130) an-
getrieben und zusätzlich von dem ersten Führungs-
profil (120) mit geführt wird.

17. Vorrichtung (110) nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Führungsprofil (120, 130) das
jeweilige Antriebselement (121, 131) zu minmdes-
tens 75% umgreift.

18. Vorrichtung (110) nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede Mitnahmeplatte (125, 135) ein Aufnahme-
profil (126, 136) für die Aufnahme des jeweiligen

Lastaufnahmemittels (191, 192) aufweist, wobei das
Aufnahmeprofil (126, 136) an die Breite des Lastauf-
nahmemittels (191, 192) anpassbar ist.

19. System (100) zur Aufnahme und zum Transport von
Lasten für eine Montage an beweglichen oder stati-
onären Einrichtungen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) mindestens ein Lastaufnah-
meelement (191, 192) und eine Vorrichtung (110)
nach einem der vorherigen Ansprüche umfasst.

20. System (100) gemäß Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Führungsprofil (120) an einer seiner
Außenseiten ein Aufnahmeprofil (127) mit einer vor-
stehenden Leiste aufweist, wobei das mindestens
eine Lastaufnahmeelement (191,192) mittels eines
spiegelbildlich zum Aufnahmeprofil (127) gearbeite-
ten Einhängeprofils (195) in das Aufnahmeprofil
(127) einhängbar ist, wobei das Einhängeprofil (195)
ein Gleitstück aufweist, dass an der vorstehenden
Leiste des Aufnahmeprofils (127) anliegt, wenn das
Lastaufnahmeelement (193,192) in das Aufnahme-
profil (127) eingehängt ist.

Claims

1. A device (110) for receiving and transporting loads
for mounting on a movable or stationary device, com-
prising at least one first guide profile (120), whereby
at least two load-bearing elements (191, 192) can
be mounted on the first guide profile (120), whereby
at least two load-bearing elements (191, 192) can
be moved relative to one another or parallel to one
another in the longitudinal direction of the first guide
profile (120) by at least one drive element (121, 131),

whereby the first guide profile (120) has a hollow
profile and a drive element (121, 131) is at least
partially integrated in the interior of the first guide
profile (120),
characterized in that
that a carrier plate (125, 135) is operatively con-
nected to a drive element (121,131) and the
guide of the carrier plate (122, 135) is also at
least partially integrated and mounted into the
first guide profile (120), whereby the drive ele-
ment (121, 131) and the guide of the carrier plate
(125, 135) lie on one axis, whereby the first guide
profile (120) has a longitudinal slot (122) through
which the holder of the carrier plate (125, 135)
protrudes, whereby a load-bearing element
(191,192) can be operatively connected to a car-
rier plate (125, 135), whereby the first guide pro-
file (120) carries at least two load-bearing ele-
ments (191,192).
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2. A device (110) according to Claim 1,
characterized in that
the device has, in addition to the first guide profile
(120), a second guide profile (130) arranged roughly
parallel to the first guide profile (120), whereby the
guide profiles (120, 130) are connected to one an-
other at a distance from one another by at least one
connecting element (140) arranged roughly perpen-
dicular to the guide profiles (120, 130).

3. A device (110) according to Claim 1 or 2
characterized in that
each drive element (121, 131) is effectively connect-
able to a drive unit (160) on one side, and on the
other side to a carrier plate (125, 135).

4. A device (110) according to Claim 3
characterized in that
at least one drive element (121, 131) has a spindle.

5. A device (110) according to Claim 3 or 4
characterized in that,
at least one drive element (121, 131) has a fluid cyl-
inder (121a, 131a).

6. A device (110) according to one of the Claims 3 to 5
characterized in that
the drive unit (160) has a hydraulic motor.

7. A device (110) according to one of the Claims 3 to 5
characterized in that
the drive unit (160) has an electric motor.

8. A device (110) according to one of the previous
claims
characterized in that
only one guide profile (120, 130) has a drive element
(121, 131).

9. A device (110) according to one of the Claims 2 to 7
characterized in that
both guide profiles (120, 130) each have a drive el-
ement (121, 131).

10. A device (110) according to one of the Claims 2 to 9
characterized in that
at least one first guide profile (120) and at least one
second guide profile (130) are connected to one an-
other at a distance from one another by two connect-
ing elements (140) arranged roughly perpendicular
to the guide profiles (120, 130).

11. A drive device (110) according to one of the Claims
9 or 10
characterized in that
both guide profiles (120, 130) each have a longitu-
dinal slot (122, 132) whereby the longitudinal slots
(122, 132) are facing each other.

12. A device (110) according to Claim 11,
characterized in that
the two guide profiles (120, 130) are arranged rough-
ly horizontally one above the other, so that the first
guide profile (120) is above the second guide profile
(130) and the second longitudinal slot (132) of the
second guide profile (130) is located on the upper
side of the second guide profile (130) in the direction
of the first guide profile (120), whereby the second
longitudinal slot (132) of the second guide profile
(130) is closed off by a protective element (150)
which moves along with the second carrier plate
(135).

13. A device according to one of the previous claims
characterized in that
at least one of the drive elements (121, 131) has a
fluid-operated cylinder (121 a, 131 a) comprising a
cylinder housing (121 b, 131 b) and a piston rod (121
c, 131 c), whereby fastening devices (121 d, 131 d)
and guide devices (122 d, 132 d) for the carrier plate
(125, 135) driven by the drive element (121, 131) are
at least partially integrated into the cylinder housing
(121 b, 131 b).

14. A device (110) according to one of the previous
claims
characterized in that
at least one guide profile (120, 130) has a roughly
rectangular outer cross-section with a roughly round
cavity aligned in the axial direction.

15. A device according to one of the previous claims
characterized in that
the longitudinal slot (122, 132) of the guide profile
(125, 135) comprising a drive element (121, 131) is
shaped such that it holds the carrier plate (125, 135)
in a vertical position and prevents the carrier plate
(125, 135) from turning away.

16. A device (110) according to one of the Claims 9 to 14
characterized in that
the first carrier plate (125) is driven by the first drive
element (121) in the first guide profile (120) and is
additionally guided by the second guide profile (130),
and the second carrier plate (135) is driven by the
second drive element (131) in the second guide pro-
file (130) and is additionally guided by the first guide
profile (120).

17. A device (110) according to one of the previous
claims
characterized in that
at least one guide profile (120, 130) encloses the
respective drive element (121, 131) by at least 75%.

18. A device (110) according to one of the previous
claims
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characterized in that
each carrier plate (125, 135) has a receiving profile
(126, 136) for receiving the respective load-carrying
equipment (191, 192), whereby the receiving profile
(126, 136) is adaptable to the width of the load-car-
rying equipment (191, 192).

19. A system (100) for receiving and transporting loads
for installation on mobile or stationary equipment,
characterized in that
the system (100) comprises at least one load-bear-
ing element (191, 192) and a device (110) according
to one of the preceding claims.

20. A system (100) according to Claim 19,
characterized in that
the first guide profile (120) has a receiving profile
(127) with a protruding strip on one of its outer sides,
whereby at least one load-bearing element
(191,192) can be suspended in the receiving profile
(127) by means of a suspension profile (195), which
is a mirror image of the receiving profile (127), where-
by the suspension profile (195) has a sliding piece
which rests on the protruding strip of the receiving
profile (127) when the load-bearing element
(193,192) is suspended in the receiving profile (127).

Revendications

1. Dispositif (110) de levage et de transport de charges
destiné à un montage au niveau d’un équipement
mobile ou fixe, comprenant au moins un premier pro-
filé de guidage (120), au moins deux éléments de
levage (191, 192) pouvant être montés sur le premier
profilé de guidage (120), lesdits au moins deux élé-
ments de levage (191, 192) pouvant être déplacés
l’un par rapport à l’autre ou parallèlement l’un à
l’autre dans la direction longitudinale du premier pro-
filé de guidage (120) par au moins un élément d’en-
traînement (121, 131) respectif,

le premier profilé de guidage (120) présentant
un profilé creux et, dans le premier profilé de
guidage (120), un élément d’entraînement (121,
131) étant intégré au moins partiellement à l’in-
térieur du premier profilé de guidage (120),
caractérisé en ce qu’
une plaque d’entraînement (125, 135) est reliée
par action coordonnée avec un élément d’en-
traînement (121, 131) et que le guidage de la
plaque d’entraînement (122, 135) est également
intégré et logé au moins partiellement dans le
premier profilé de guidage (120), l’élément d’en-
traînement (121, 131) et le guidage de la plaque
d’entraînement (125, 135) étant situés sur un
axe, le premier profilé de guidage (120) présen-
tant une fente longitudinale (122) par laquelle

fait saillie le support de la plaque d’entraînement
(125, 135), un élément de levage (191, 192)
pouvant être respectivement relié par action
coordonnée à une plaque d’entraînement (125,
135), le premier profilé de guidage (120) portant
lesdits au moins deux éléments de levage (191,
192).

2. Dispositif (110) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le dispositif comporte, en plus du premier profilé de
guidage (120), un deuxième profilé de guidage (130)
disposé selon une orientation essentiellement paral-
lèle au premier profilé de guidage (120), les profilés
de guidage (120, 130) étant reliés entre eux à dis-
tance l’un de l’autre par au moins un élément de
fixation (140) disposé selon une orientation essen-
tiellement perpendiculaire aux profilés de guidage
(120, 130).

3. Dispositif (110) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
chaque élément d’entraînement (121, 131) peut être
relié par action coordonnée, d’une part, à une unité
d’entraînement (160) et, d’autre part, à une plaque
d’entraînement (125, 135).

4. Dispositif (110) selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu’
au moins un élément d’entraînement (121, 131)
comporte une broche.

5. Dispositif (110) selon la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce qu’
au moins un élément d’entraînement (121, 131)
comporte un cylindre à fluide (121a, 131a).

6. Dispositif (110) selon l’une des revendications 3 à 5,
caractérisé en ce que
l’unité d’entraînement (160) comporte un moteur hy-
draulique.

7. Dispositif (110) selon l’une des revendications 3 à 5,
caractérisé en ce que
l’unité d’entraînement (160) comporte un moteur
électrique.

8. Dispositif (110) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
seul un profilé de guidage (120, 130) comporte un
élément d’entraînement (121, 131).

9. Dispositif (110) selon l’une des revendications 2 à 7,
caractérisé en ce que
les deux profilés de guidage (120, 130) comportent
chacun un élément d’entraînement (121, 131).
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10. Dispositif (110) selon l’une des revendications 2 à 9,
caractérisé en ce qu’
au moins un premier profilé de guidage (120) et au
moins un deuxième profilé de guidage (130) sont
reliés entre eux à distance l’un de l’autre par deux
éléments de liaison (140) disposés selon une orien-
tation essentiellement perpendiculaire aux profilés
de guidage (120, 130).

11. Dispositif (110) selon l’une des revendications 9 ou
10,
caractérisé en ce que
les deux profilés de guidage (120, 130) comportent
chacun une fente longitudinale (122, 132), les fentes
longitudinales (122, 132) étant orientées l’une vers
l’autre.

12. Dispositif (110) selon la revendication 11,
caractérisé en ce que
les deux profilés de guidage (120, 130) sont dispo-
sés selon une orientation essentiellement horizon-
tale l’un au-dessus de l’autre de sorte que le premier
profilé de guidage (120) se trouve au-dessus du
deuxième profilé de guidage (130) et que la deuxiè-
me fente longitudinale (132) du deuxième profilé de
guidage (130) se trouve sur la face supérieure du
deuxième profilé de guidage (130) en direction du
premier profilé de guidage (120), la deuxième fente
longitudinale (132) du deuxième profilé de guidage
(130) étant fermée par un élément de protection
(150) se déplaçant avec la deuxième plaque d’en-
traînement (135).

13. Dispositif (110) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce qu’
au moins l’un des éléments d’entraînement (121,
131) comporte un cylindre (121 a, 131 a) actionné
par un fluide, présentant un boîtier de cylindre (121
b, 131 b) et une tige de piston (121 c, 131 c), des
éléments de fixation (121 d, 131 d) et des éléments
de guidage (122 d, 132 d) pour la plaque d’entraî-
nement (125, 135) entraînée par l’élément d’entraî-
nement (121, 131) étant au moins partiellement in-
tégrés dans le boîtier de cylindre (121 b, 131 b).

14. Dispositif (110) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce qu’
au moins un profilé de guidage (120, 130) comporte
une section transversale extérieure essentiellement
rectangulaire avec un creux essentiellement rond et
orienté dans la direction axiale.

15. Dispositif (110) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
la fente longitudinale (1 22, 132) du profilé de gui-

dage (125, 135) comportant un élément d’entraîne-
ment (121, 131) est formée de manière à maintenir
la plaque d’entraînement (125, 135) en position ver-
ticale et à empêcher une rotation de la plaque d’en-
traînement (125, 135).

16. Dispositif (110) selon l’une des revendications 9 à
14,
caractérisé en ce que
la première plaque d’entraînement (125) est entraî-
née dans le premier profilé de guidage (120) par le
premier élément d’entraînement (121) et est égale-
ment guidée par le deuxième profilé de guidage
(130), et la deuxième plaque d’entraînement (135)
est entraînée dans le deuxième profilé de guidage
(130) par le deuxième élément d’entraînement (131)
et est également guidée par le premier profilé de
guidage (120).

17. Dispositif (110) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce qu’
au moins un profilé de guidage (120, 130) entoure
l’élément d’entraînement respectif (121, 131) à au
moins 75 %.

18. Dispositif (110) selon l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
chaque plaque d’entraînement (125, 135) comporte
un profilé de levage (126, 136) pour le levage de
l’accessoire de levage respectif (191, 192), le profilé
de levage (126, 136) pouvant être adapté à la largeur
de l’accessoire de levage (191, 192).

19. Système (100) de levage et de transport de charges
destiné à un montage au niveau d’un équipement
mobile ou fixe,
caractérisé en ce que
le système (100) comprend au moins un élément de
levage (191, 192) et un dispositif (110) selon l’une
des revendications précédentes.

20. Système (100) selon la revendication 19,
caractérisé en ce que
le premier profilé de guidage (120) comporte sur l’un
de ses côtés extérieurs un profilé de levage (127)
avec un rebord en saillie, au moins un élément de
levage (191, 192) pouvant être accroché dans le pro-
filé de levage (127) au moyen d’un profilé d’accro-
chage (195) usiné de manière symétrique par rap-
port au profilé de levage (127), le profilé d’accrocha-
ge (195) comportant une pièce coulissante qui vient
en appui contre le rebord en saillie du profilé de le-
vage (127) lorsque l’élément de levage (193, 192)
est accroché dans le profilé de levage (127).
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